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§ 2

Rechtliche Stellung

(1) Die Karnevalklubs sind Formen der kollektiven ge
sellschaftlichen Tätigkeit von Bürgern, für die die Träger 
die Verantwortung -tragen. Die Karnevalklubs fördern mit 
ihren spezifischen Mitteln die Entfaltung eines kulturvollen 
sozialistischen Gemeinschaftslebens, das Geselligkeit, Kom
munikation, Bildung, Kunstgenuß, Freude und Spaß ein
schließt, insbesondere mit der Organisierung bzw. Durch
führung öffentlicher Veranstaltungen. In Ausübung der ge
sellschaftlichen Tätigkeit wird der Karnevalklub durch seinen 
Vorsitzenden repräsentiert.

(2> Im Rechtsverkehr kann der Träger des Karnevalklubs 
den Klubvorsitzenden nach den geltenden Rechtsvorschrif
ten zur Vertretung des Trägers bevollmächtigen, insbeson
dere bei der Durchführung von Veranstaltungen und zum 
Abschluß darauf gerichteter Verträge. Die rechtsgeschäftli
che Vertretung berührt nicht die Verantwortung des Trägers 
für die politische und inhaltliche Vorbereitung und Durch
führung von Veranstaltungen, für die Einhaltung der Gesetz
lichkeit, insbesondere zur Durchsetzung von Ordnung und 
Sicherheit und zur Einhaltung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes sowie Brandschutzes.

§3
Aufgaben der örtlichen Räte

(1) In Abstimmung mit den Trägern der Karnevalklubs 
sind die Räte der Kreise, Abteilung Kultur, für die planmä
ßige Vorbereitung und Durchführung entsprechender Qua
lifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Bildungsprogramms 
für ehrenamtliche Klubfunktionäre zuständig und geben den 
Leitungen der Karnevalklubs inhaltliche, fachliche und me
thodische Unterstützung.

(2) Die Räte der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemein
den sichern die Einbeziehung der Karnevalklubs in das gei
stig-kulturelle Leben des Territoriums.

(3) Die Träger von Karnevalklubs haben den Räten der 
Kreise, Abteilung Kultur, über die Bildung eines Karneval
klubs Mitteilung zu machen. Die Karnevalklubs sind bei den 
zuständigen Räten der Kreise, Abteilung Kultur, zu regi
strieren.

(4) Karnevalklubs, die öffentlich auftreten und Anspruch 
auf einen Forderungsbetrag erheben, müssen entsprechend 
der Anordnung vom 25. Mai 1971 über Anerkennung der 
künstlerischen Qualität und Einstufung der Volkskunstkol
lektive und Solisten (GBl. II Nr. 48 S. 365) eingestuft sein.

§4
Organisationsprinzipien

(1) Die Karnevalklubs arbeiten auf der Gründlage einer 
vom Minister für Kultur zu erlassenden Richtlinie über Auf-' 
gaben und Wirkungsweise der Karnevalklubs söwie der Fest
legungen der Träger von Karnevalklubs.

(2) Entsprechend den örtlichen Traditionen sind die Mit
glieder der Leitungen von Karnevalklubs berechtigt, karne
valtypische Funktionsbezeichnungen zu führen.

§5
Finanzierung

(1) Auf der Grundlage der von den Trägern von Karne
valklubs bestätigten Jahresarbeitspläne werden von den Lei
tungen der Karnevalklubs mit Unterstützung ihrer Träger 
Jahresfinanzpläne erarbeitet. Diese Finanzpläne sind vom 
jeweiligen Träger zu bestätigen. Der Jahresfinanzplan ist 
von den Leitungen der Karneyalklubs gegenüber ihren Trä
gern abzurechnen.

(2) Die Karnevalklubs finanzieren ihre Ausgaben aus fol
genden Mitteln:

1. Einnahmen aus Veranstaltungen und aus der Vergütung 
als Volkskunstkollektiv,

2. Zuwendungen aus Eigenleistungen ehrenamtlicher Mit
glieder und Helfer der Karnevalklubs sowie im Rahmen 
der volkswirtschaftlichen Masseninitiative,

3. Zuwendungen der Träger von Karnevalklubs.

(3) Die Zuwendungen für Karnevalklubs, die bei kulturel
len, wissenschaftlichen und anderen Einrichtungen beste
hen, erfolgen im Rahmen der Haushaltspläne dieser Einrich
tungen. Sind staatliche Qrgane Träger von Karnevalklubs, 
werden die Zuwendungen aus dem örtlichen Haushalt be- 
reitgestellt; sofern Karnevalklubs bei Dorfklubs oder Klubs 
der Werktätigen bestehen, erfolgt die Bereitstellung der Mit
tel über diese. Die kassenmäßige Durchführung und Abrech
nung auf der Grundlage des Jahresfinanzplanes der ehren
amtlichen Klubs erfolgt über ein Verwahrkonto des staat
lichen Organs bzw. der Einrichtung.

(4) Die Finanzierung von Karnevalklubs, die bei volkseige
nen Kombinaten und Betrieben bestehen, erfolgt nach den 
dafür geltenden Rechtsvorschriften. Die Finanzierung der 
Karnevalklubs, die bei Genossenschaften bestehen, regelt sich 
auf der Grundlage der in den Statuten der Genossenschaften 
enthaltenen Festlegungen zur Bildung und Verwendung der 
genossenschaftlichen Fonds. Die Finanzierung von Karneval
klubs, die bei gesellschaftlichen Organisationen bestehen, er
folgt nach den dafür geltenden Beschlüssen.

(5) Die Leitungen der Karnevalklubs sind verpflichtet, über 
alle Zuwendungen, Einnahmen und Ausgaben mit Belegen 
einen kontrollfähigen Nachweis zu führen.

(6) Die Hauptbuchhalter bzw. Leiter für Haushaltswirt
schaft der Träger von Karnevalklubs kontrollieren den ord
nungsgemäßen Einsatz der Zuwendungen sowie alle Ein
nahmen und Ausgaben von Karnevalklubs und sichern da
mit die zweckentsprechende und sparsame Verwendung der 
Mittel auf der Grundlage der für den jeweiligen Träger zu
treffenden Finanzordnungen. Sind gesellschaftliche Organi
sationen Träger der Klubs, erfolgt die Kontrolle durch die 
Revisionskommissionen.

(7) Finanzielle Mittel, die durch Eigenleistungen ehren
amtlicher Klubmitglieder und Helfer erwirtschaftet werden, 
können auch zur Anerkennung von Leistungen der Klub
mitglieder und Helfer verwendet werden.

(8) Die Eintrittspreise für Karnevalveranstaltungen sind 
gemäß der Richtlinie über die Kalkulation von Eintrittsprei
sen für Karnevalveranstaltungen des Ministers für Kultur 
vom 4. Juni 1986 festzusetzen.1

(9) Die von den Karnevalklubs am Jahresende nicht ver
brauchten Mittel sind auf das folgende Jahr übertragbar.

(10) Die vom Träger für den Karnevalklub angeschafften 
Grund- und Arbeitsmittel sind vom Träger zu erfassen, zu 
sichern und zu verwalten.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt am 1. September 1986 in Kraft.

(2) Die Anmeldung und Registrierung der bestehenden Kar
nevalklubs hat gemäß § 3 Abs. 3 innerhalb von 3 Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Anordnung zu erfolgen.

Berlin, den 21. Juli 1986

Der Minister für Kultur
I. V.: Dr. G r a b e  

Stellvertreter des Ministers
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